
1. Änderung zur Fassung vom Juni 2004

Bussen B.09

Ziel und Zweck – Grundsätze

Die Sozialhilfe übernimmt keine Bussen.

Bemerkungen

In gewissen Fällen kann die Busse auch in Haft umgewandelt oder in Form gemeinnütziger 
Arbeit geleistet werden. Damit eine Busse in Form gemeinnütziger Arbeit abverdient werden 
kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Person muss zahlungsunfähig sein

2. Die Busse muss in Haft umgewandelt werden (Strafmandate)

Zuständigkeiten

• Bussenverfügende Stelle
• Bewährungshilfe


